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Der Bundesfinanzhof (BFH) und das Bundesarbeitsgericht (BAG) haben in drei Urteilen zu 
dem bei Versorgungszusagen maßgebenden Pensionsalter entschieden. Zu diesen Entschei-
dungen nehme ich nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wie folgt 
Stellung: 
 
I. Maßgebendes Pensionsalter 
 

1 Bei der bilanzsteuerrechtlichen Bewertung von Pensionszusagen nach § 6a Einkommensteu-
ergesetz (EStG) ist grundsätzlich das Pensionsalter maßgebend, das in der jeweiligen Versor-
gungszusage festgeschrieben wurde; Änderungen erfordern eine schriftliche Anpassung der 
Pensionszusage (§ 6a Absatz 1 Nummer 3 EStG). 
 

2 Wird in der Pensionszusage ausschließlich auf die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Bezug genommen (keine Angabe des Pensionsalters), ist als Pensions-
alter die gesetzliche Regelaltersgrenze der Rückstellungsbewertung zugrunde zu legen, die am 
Bilanzstichtag für den Eintritt des Versorgungsfalles maßgebend ist; das BMF-Schreiben vom 
5. Mai 2008 (BStBl I S. 569) zur Anhebung der Altersgrenzen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 ist weiterhin an-
zuwenden. 
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Pensionsverpflichtungen gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern 
 

3 Der BFH hat mit Urteil vom 11. September 2013 (a. a. O.) entschieden, dass nach dem 
eindeutigen Wortlaut des § 6a EStG bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen hinsicht-
lich des Pensionsalters ausschließlich auf den in der Pensionszusage vorgesehenen Zeitpunkt 
des Eintritts des Versorgungsfalles abzustellen ist. Maßgebend seien dabei die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Zusageerteilung. Abweichend von R 6a Absatz 8 EStR schreibe das Gesetz 
auch bei Versorgungszusagen gegenüber beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern 
kein Mindestpensionsalter vor. 
 

4 Die Grundsätze dieses BFH-Urteils sind über den entschiedenen Einzelfall hinaus in allen 
noch offenen vergleichbaren Fällen anzuwenden.  
 
1. Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG 

 
5 R 6a Absatz 8 Satz 1 letzter Teilsatz und Satz 5 EStR zum Mindestpensionsalter bei der 

Bildung von Pensionsrückstellungen für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer 
sind nicht weiter anzuwenden; das BMF-Schreiben vom 3. Juli 2009 (BStBl I S. 712) zur 
erstmaligen Anwendung von R 6a Absatz 8 EStR i. d. F. der Einkommensteuer-
Änderungsrichtlinien 2008 (EStÄR 2008) wird aufgehoben. Abweichend von R 6a  
Absatz 8 Satz 4 EStR ist R 6a Absatz 11 Satz 1 EStR (grundsätzliche Zugrundelegung des 
vertraglich vereinbarten Pensionsalters) nunmehr anzuwenden. Es ist grundsätzlich zu un-
terstellen, dass die Jahresbeträge nach § 6a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 3 EStG vom 
Beginn des Dienstverhältnisses bis zur vertraglich vorgesehenen Altersgrenze aufzubrin-
gen sind. Das sog. zweite Wahlrecht nach R 6a Absatz 11 Satz 3 EStR kann nicht in An-
spruch genommen werden. 
 

6 In den Fällen, in denen bislang aufgrund des Mindestalters nach R 6a Absatz 8 EStR der 
vertraglich vereinbarte frühere Pensionsbeginn nicht berücksichtigt wurde, kann von einem 
späteren Pensionseintritt ausgegangen werden, sofern mit einer Beschäftigung des Berech-
tigten bis zu diesem Alter gerechnet werden kann (analoge Anwendung des sog. ersten 
Wahlrechtes, R 6a Absatz 11 Satz 2 EStR). Dieses einmalige Wahlrecht ist spätestens in 
der Bilanz des Wirtschaftsjahres auszuüben, das nach dem 9. Dezember 2016 beginnt.  
 

2. Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) bei Pensionszusagen an Gesellschafter-
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
 

7 Ist die Pensionsrückstellung dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bilanziert, ist bei 
Zusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften im zweiten Schritt 
zu prüfen, ob und inwieweit die Gewinnminderung aufgrund der Pensionsverpflichtung ei-
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8 Bei Neuzusagen nach dem 9. Dezember 2016 ist bei einer vertraglichen Altersgrenze von 

weniger als 62 Jahren davon auszugehen, dass keine ernsthafte Vereinbarung vorliegt 
(vGA dem Grunde nach). Zuführungen zur Pensionsrückstellung sind in voller Höhe vGA. 
Bei zum 9. Dezember 2016 bereits bestehenden Zusagen gilt die R 38 Satz 8 KStR 2004 
(Altersgrenze von 60 Jahren) weiter. 
 

9 Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist bei Neuzusagen nach dem 
9. Dezember 2016 grundsätzlich davon auszugehen, dass eine Pensionszusage insoweit un-
angemessen ist, als eine geringere vertragliche Altersgrenze als 67 Jahre vereinbart wird 
(vGA der Höhe nach). Zuführungen zur Pensionsrückstellung sind dann insoweit vGA, als 
diese nicht auf das 67. Lebensjahr, sondern auf das vertraglich vereinbarte geringere Pen-
sionsalter berechnet werden. Den Steuerpflichtigen bleibt es aber unbenommen, die 
Fremdüblichkeit eines niedrigeren Pensionsalters darzulegen. 
 
Bei zum 9. Dezember 2016 bereits bestehenden Zusagen wird es nicht beanstandet, wenn 
eine vertragliche Altersgrenze von mindestens 65 Jahren vereinbart wurde (BFH-Urteile 
vom 11. September 2013 (a. a. O.); vom 23. Januar 1991, I R 113/88, BStBl II S. 379; vom 
28. April 1982, I R 51/76, BStBl II S. 612 und vom 23. Januar 1980, I R 12/77, BStBl II 
S. 304) oder nachträglich spätestens bis zum Ende des Wirtschaftsjahres vereinbart wird, 
das nach dem 9. Dezember 2016 beginnt. Ist eine vertragliche Altersgrenze von weniger 
als 65 Jahren vereinbart, gelten die Sätze 1 und 2 dieser Randnummer mit der Maßgabe 
entsprechend, dass für die Berechnung der vGA statt auf das 67. Lebensjahr auf das 
65. Lebensjahr abzustellen ist. 
 

10 Bei Neuzusagen nach dem 9. Dezember 2016 an beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer mit Behinderung im Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX ist es abweichend 
von Randnummer 9 nicht zu beanstanden, wenn eine vertragliche Altersgrenze von min-
destens 62 Jahren zugrunde gelegt wird. Bei zum 9. Dezember 2016 bereits bestehenden 
Zusagen ist es nicht zu beanstanden, wenn eine vertragliche Altersgrenze von mindestens 
60 Jahren zugrunde gelegt wird (R 38 Satz 7 KStR 2004). 
 

11 Für die Frage, ob eine vGA vorliegt, ist grundsätzlich auf die Verhältnisse bei Erteilung 
der Zusage abzustellen (u. a. BFH-Urteil vom 31. März 2004, I R 65/03, BStBl II 2005 
S. 664). Ein Statuswechsel vom nicht beherrschenden zum beherrschenden Gesellschafter 
begründet für sich alleine regelmäßig noch keinen Anlass zur Prüfung, ob das in der Zusa-
ge vereinbarte Pensionsalter durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Dies gilt je-
doch nicht, wenn weitere Anhaltspunkte für eine mögliche Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis hinzutreten (z. B. eine zeitliche Nähe von Erteilung der Zusage und Er-
werb der beherrschenden Stellung). Wird die Zusage wesentlich geändert, ist stets auch im 
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das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist.  
 
III. Auswirkungen der BAG-Urteile vom 15. Mai 2012 - 3 AZR 11/10 - und  

 13. Januar 2015 - 3 AZR 897/12 - auf Zusagen über Unterstützungskassen (§ 4d 
EStG) und unmittelbare Pensionszusagen (§ 6a EStG) 
 

12 Nach den BAG-Urteilen vom 15. Mai 2012 - 3 AZR 11/10 - und vom 13. Januar 2015 - 
3 AZR 897/12 - zu Gesamtversorgungssystemen ist die Bezugnahme auf die Vollendung des 
65. Lebensjahres in einer vor dem Inkrafttreten des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes 
vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) entstandenen Versorgungsordnung regelmäßig dahinge-
hend auszulegen, dass damit auf die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Bezug genommen wird. 
 

13 Auch bei von der BAG-Rechtsprechung betroffenen Gesamtversorgungszusagen bleibt 
bilanzsteuerrechtlich das schriftlich fixierte Pensionseintrittsalter maßgebend.  
 

14 Soll aufgrund der BAG-Entscheidungen das bislang schriftlich vereinbarte Pensionsalter ge-
ändert werden, ist diese Anpassung nach den allgemeinen Grundsätzen durch eine schriftliche 
Änderung der betroffenen Zusagen zu dokumentieren (Schriftformerfordernis gemäß § 4d 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b Satz 2 und 5 EStG bei Leistungsanwärtern 
sowie § 6a Absatz 1 Nummer 3 EStG bei Pensionszusagen); bei mit unverfallbaren Anwart-
schaften ausgeschiedenen Versorgungsberechtigten reicht eine betriebsöffentliche schriftliche 
Erklärung des Versorgungsverpflichteten aus (z. B. Veröffentlichung im Bundesanzeiger, 
Aushang am „schwarzen Brett“). Es ist bilanzsteuerrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die 
betreffenden Versorgungszusagen spätestens bis zum Ende des Wirtschaftsjahres angepasst 
werden, das nach dem 9. Dezember 2016 beginnt (Übergangsfrist). Nach Ablauf der Über-
gangsfrist nicht nach den oben genannten Grundsätzen angepasste Versorgungszusagen kön-
nen aufgrund der  o. g. Regelungen in § 4d und § 6a EStG mangels hinreichender Schriftform 
bilanzsteuerrechtlich nicht mehr berücksichtigt werden; in der Steuerbilanz insoweit passi-
vierte Pensionsrückstellungen sind gewinnerhöhend aufzulösen.  
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Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik Steuern - Veröffentlichungen 
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